
Kundmachung.

Das Ausrufen und der Ver¬

kauf von Zeitungs - Blättern
und Flugschriften auf den öffent¬
lichen Strafen und Plätzen
wird im Allgemeinen auf das
Strengste untersagt.

Dagegm Handelnde werden
verhaftet , und mit Arrest be¬
straft werden , der sich in dem
Grade verschärfen wird , als sich
die Betretenen eine Wiederho¬

lung dieses Vergehens zu Schul¬
den kommen lassen sollten.

Wien am 8 . November 1848.

Von - em Vorstände der k. k. Ceritral-
Cornmiffion- er Sta - t-Corrlmarr- arrtirr.

Freiherr von Cordon,
k. k. General-Major.

AuS der k/k . Hof- und Staats -Druckerei.
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